
GÉPTESZT   No.: TD11/GT176/192/2011/E/2233 

EU-BAUMUSTERPRÜFUNG ZERTIFIKAT
GÉPTESZT Kft. Telefon: +3612503531Name der Zertifizierungsstelle:

Identifikationsnummer der EU-Notifizierten Stelle: 2233 Fax: +3614300888

Adresse: Jablonka St. 79, 1037 Budapest, UNGARN E-Mail: gepteszt@gepteszt.hu 

Die vorliegende EU-Baumusterprüfbescheinigung ist nur mit dem versiegelten Identifikationsproben (authentische 
Proben) und den nachfolgend genannten Unterlagen gültig. Die EU-Baumusterprüfbescheinigung ist nicht übertragbar.

1. Produktkennzeichnung: Partikelfiltrierende Halbmaske
Medi Pro Mask FFP2 nicht wiederverwendbare partikelfiltrierende Halbmaske ohne Ventile.
Serien- / Modell-Nr.: MP2S1
Produktionsjahr: 2020

2. Name und Anschrift des Inhabers des Zertifikats (Hersteller oder Bevollmächtigter): 
Boehm Medical Protection GmbH
Anschrift:  Eltenberg 4; 33034 Brakel; Deutschland

3. Name und Anschrift des Herstellers: siehe oben (Punkt 2)
4. Schutzwirkung der PSA: Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz des Atmungssystems. 

Kategorie III. EN 149:2001+A1:2009 Klasse FFP2 NR
5. Identifikationsdaten der Aufzeichnungen über die Prüfung der Konformität der PSA: 

a. Zertifizierungsstelle: GÉPTESZT Kft.
b. Identifikation der Stelle:
Aufzeichnung der Prüfung: VD35/176/2011/E/2233

6. Dokumentation der Einhaltung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen:

NB2233

Vollständig angewandte nationalisierte Norm(en) bei der Herstellung der PSA:
Kategorie III. EN 149:2001+A1:2009 Klasse FFP2 NR 

Anhänge: 

7. 

• Benutzerinformationen
• Technische Datei

Anforderungen an die Anbringung des CE-Zeichens: Die Größe der CE-Kennzeichnung darf nicht 
kleiner sein als 5 mm. Die CE-Kennzeichnung muss sich auf dem Produktetikett befinden 

8. Weitere Hinweise zur PSA: Der Hersteller darf keine PSA der Kategorie III in Verkehr bringen oder in Betrieb 
       nehmen, ohne eine formelle Zustimmung der Benannten Stelle über die Konformität mit der
       Baumusterprüfung erhalten zu haben.

Die EU-Baumusterprüfbescheinigung wird zurückgezogen, wenn die in Artikel 32 Punkt 5. und in Anhang V. 7.7. 
der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments des Rates genannten Bedingungen vorliegen. 

Gegen die in der EU-Baumusterprüfbescheinigung genannte Bedingung kann ein Rechtsbehelf eingelegt werden. 
Der Antrag auf Einspruch ist beim Direktor der GÉPTESZT Kft. einzureichen, und der Antrag wird durch den 

Vorstand der GÉPTESZT Kft. Zertifizierungsstelle beurteilt. 

Der geprüfte Typ entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments des Rates. 

Das vorliegende Zertifikat ist bis zum 20. November 2025 gültig

Budapest,  20.November, 2020 – UNGARN 

……………………………. 
Budai István 

Leiter der Zertifizierungsstelle 


